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Die Sozialreformen der 1960er und 1970er Jahre war von Planungs- und
Steuerungsoptimismus geprägt. In der Wissenschaft nahmen Renate Mayntz und
Fritz Scharpf am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln die Frage
auf, ob und wie der moderne Staat planen und steuern könne. Ihre Arbeit mündete
in einem Forschungsverbund »Implementation politischer Programme«. Aber dann
brachten ab 1982, zunächst getrennt und dann vereint[1], Hellmut Willke[2] und
Gunther Teubner[3] die Systemtheorie und mit ihr einen neuartigen
Steuerungspessimismus ins Spiel. Dieser stützte sich auf die von Luhmann geprägte
Vorstellung, dass die Grenzen der gesellschaftlichen Teilsysteme
Kommunikationsbarrieren bilden, die das politische System nicht überwinden kann,
so dass Politik, soweit nicht gewisse strukturelle Kopplungen bestehen, Wirtschaft,
Erziehung, Gesundheit usw. allenfalls »irritieren«, aber nicht lenken kann. 1984
folgte von Willke und Teubner der Aufsatz »Kontext und Autonomie«, in dem sie
ihre Theorie des reflexiven Rechts ausarbeiteten.[4] Danach ging es Schlag auf
Schlag.[5] 1985 nahm die Zeitschrift für Rechtsoziologie mit Beiträgen von Luhmann,
Münch und Nahamowitz das Thema auf. Am 12. September 1988 eröffneten Niklas
Luhmann und Fritz Scharpf den Kongress der Deutschen Vereinigung für politische
Wissenschaft (DPVW) in Darmstadt mit einem Streitgespräch über die Möglichkeit
politischer Steuerung der Gesellschaft.[6] Luhmann vertrat seinen systemtheoretisch
begründeten Steuerungsskeptizismus, dem Scharpf eine vorsichtig optimistische
Steuerungstheorie entgegenhielt, die als akteurzentrierter Institutionalismus
bekannt ist. Dieses Konzept hatte Scharpf zusammen mit Renate Mayntz entwickelt,
und beide gemeinsam haben ihren Standpunkt auch später verteidigt und
ausgebaut.[7]

Wissenschaft und Politik haben sich vom systemtheoretischen Steuerungsnihilismus
nicht abhalten lassen. Scharpf und Mayntz haben sich auf der ganzen Linie
durchgesetzt. Um die Jahrtausendwende gab es erneut eine größere Anstrengung
zur Wiederaufnahme der Implementationsforschung, nunmehr unter dem Titel
Wirkungsforschung zum Recht.[8] Für die Politik wurde die prospektive
Gesetzesfolgenabschätzung zur Routine und die nachträgliche
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Gesetzesbeobachtung und Evaluation[9] sogar weitgehend zur Rechtspflicht. Und
eine ansehnliche Fraktion der Öffentlich-Rechtler hat eine neue
Verwaltungsrechtswissenschaft zur Steuerungswissenschaft erklärt.[10] In der
Rechtssoziologie ist jedoch weiterhin die Vorstellung vom unvermeidlichen
Vollzugsdefizit des regulativen Rechts verbreitet.

Schon 1984 hatte Richard Lempert gemahnt, die Sozialforschung solle sich ein
Beispiel daran nehmen, wie sorgfältig neue Arzneimittel getestet würden, bevor sie
auf den Markt kämen, obwohl einige Menschen leiden müssten, wenn ein
erfolgversprechendes neues Medikament nicht sogleich verfügbar sei. Nur so könne
verhindert werden, dass Nebenwirkungen, die schwerer wiegen als der unmittelbare
Erfolg, weitgehend ausgeschlossen werden, und nur dadurch sei langfristig der
Glaubwürdigkeit der Medizin gedient.[11] In der aktuellen Diskussion um die Qualität
wissenschaftlicher Forschung wird darauf aufmerksam gemacht, dass nur selten der
Versuch unternommen wird, empirische Untersuchungen zu wiederholen und dass
es noch seltener gelingt, die Ergebnisse zu reproduzieren.[12]

Wiederholungsstudien in der rechtssoziologischen Wirkungsforschung sind mir nicht
bekannt. In den Sozialwissenschaften liegen die Dinge komplizierter als in der
Medizin, weil allein schon wegen des Zeitablaufs echte Wiederholungsstudien kaum
möglich sind. Stattdessen müssten von vornherein Mehrfachuntersuchungen
angestellt werden. Eine solche Forderung hätte allerdings praktisch keine
Erfolgsaussicht. Und es ist wohl auch nicht notwendig, singuläre Untersuchungen
stets als unzureichend zu verwerfen, wenn man sie hinreichend kritisch zur
Kenntnis nimmt. Man sollte es insbesondere für möglich halten, dass die
gesellschaftlichen Verhältnisse sich in einer Weise ändern, dass empirische
Untersuchungen nach 30 Jahren veraltet sind. Das könnte auch für die
Implementationsstudien aus den 1970er und 80er Jahren gelten. Die Begründung
folgt im nächsten Eintrag.
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